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Dr. Ruth Seidl (GRÜNE): Vielen Dank, Herr Präsi-
dent. – Herr Minister, welchen Fortschritt beim 
Lärmschutz erkennen Sie darin, dass in den Nacht-
stunden angeblich nur besonders leise Flugzeuge 
nach der Bonusliste des Bundesverkehrsministeri-
ums starten und landen dürfen? Ihnen und der Lan-
desregierung müsste doch bekannt sein, dass die 
Bonusliste praktisch keine Wirkung mehr entfaltet, 
weil an deutschen Flughäfen und speziell am Flug-
hafen Weeze sowieso fast nur noch mit Bonuslis-
ten-Flugzeugen geflogen wird. 

Vizepräsident Edgar Moron: Herr Minister. 

Lutz Lienenkämper, Minister für Bauen und Ver-
kehr: Frau Kollegin Seidl, ich sehe diese Regelung 
im Rahmen der ergänzten Genehmigung als eine 
von vielen Regelungen zur Herstellung der rechtli-
chen Folgerungen aus der durchgeführten Abwä-
gung sämtlicher rechtlich-relevanter Interessen an, 
stelle sie damit in den Gesamtkontext aller notwen-
digen Einzelpunkte und kann sie deswegen allein 
und isoliert herausgenommen nicht kommentieren. 

Vizepräsident Edgar Moron: Vielen Dank. – Frau 
Kollegin Asch. 

Andrea Asch (GRÜNE): Herr Minister Lienenkäm-
per, Sie haben in Ihrer längeren Antwort auf meine 
Frage dargelegt, dass das OVG in Kenntnis der 
Beschlusslage und der Auffassung der Bezirksre-
gierung geurteilt hat. Das war sozusagen ein Teil 
Ihrer Antwort. Ist das nicht ein Hinweis darauf, dass 
sich das OVG vorbehält, genau diese Betriebsge-
nehmigung der Bezirksregierung in einem weiteren 
Urteil infrage zu stellen? 

Vizepräsident Edgar Moron: Herr Minister.  

Lutz Lienenkämper, Minister für Bauen und Ver-
kehr: Frau Kollegin Asch, das hängt davon ab, ob 
es Klagen gegen die neue Betriebsgenehmigung 
bzw. die ergänzte Betriebsgenehmigung gibt. Denn 
das OVG ist naturgemäß von sich aus nicht frei, mit 
welchen Entscheidungen und mit welchen Fragen 
es sich beschäftigt. Ob es solche Klagen geben 
wird, ist mir zum jetzigen Zeitpunkt nicht bekannt.  

Vizepräsident Edgar Moron: Vielen Dank, Herr 
Minister. Weitere Fragen liegen nicht vor. Ich danke 
Herrn Minister Lienenkämper für die Beantwortung.  

Meine Damen und Herren, wir haben die für die 
Fragestunde vorgesehene Zeit verbraucht. Weitere 
Mündliche Anfragen kann ich deshalb nicht mehr 
aufrufen. 

Es verbleiben die folgenden Mündlichen Anfragen:  

Mündliche Anfrage 296 

Ich frage Frau Abgeordnete Hendricks, ob die 
Mündliche Anfrage zum Thema „Ausbau von OGS-
Plätzen im Primarbereich“ verschoben oder schrift-
lich beantwortet werden soll. 

(Renate Hendricks [SPD]: Schriftlich!) 

- Schriftliche Beantwortung. (Siehe Anlage 2)  

Mündliche Anfrage 297 

Ich frage Frau Beer von der Fraktion Bündnis 90/Die 
Grünen, ob Sie für die Mündliche Anfrage zum 
Thema „Staatssekretär Winands für mehr Video-
überwachung an und in Schulen“ eine schriftliche 
Beantwortung wünscht oder die Frage beim nächs-
ten Mal behandelt werden soll.  

(Sigrid Beer [GRÜNE]: Bitte das nächste Mal!) 

- Nächstes Mal. Also mündliche Beantwortung.  

Mündliche Anfrage 298 

Ich frage Frau Kollegin Beer, ob die Mündliche An-
frage zum Thema „’Geheimes’ Gutachten und 
Schulleitung als kommunale Wahlbeamte“ schriftlich 
oder mündlich beantwortet werden soll.  

(Sigrid Beer [GRÜNE]: Bitte schriftlich!) 

- Schriftliche Beantwortung. (Siehe Anlage 2) 

Mündliche Anfrage 299 

Frau Düker von der Fraktion Bündnis 90/Die Grünen 
hat für diese Mündliche Anfrage bereits um schriftli-
che Beantwortung gebeten. (Siehe Anlage 2) 

Meine Damen und Herren, ich schließe hiermit die 
Fragestunde. 
Ich rufe auf:  

7 Halbjahresbericht des Petitionsausschusses 

Gemäß § 103 unserer Geschäftsordnung soll der 
Petitionsausschuss mindestens jährlich dem Land-
tag mündlich berichten.  

Entsprechend der bisher geübten Praxis erteile ich 
der Vorsitzenden des Petitionsausschusses, Frau 
Kollegin Howe, zu ihrem Halbjahresbericht das 
Wort. Frau Kollegin Howe, bitte schön.  

Inge Howe (SPD): Sehr geehrter Herr Präsident! 
Sehr geehrte Damen und Herren! Ich berichte Ihnen 
über die Arbeit des Petitionsausschusses im zwei-
ten Halbjahr des Jahres 2008. 

Zu Beginn möchte ich auf einen Jahrestag zu spre-
chen kommen, der für die Petitionsarbeit in Nord-
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rhein-Westfalen von prägender Bedeutung war. Vor 
40 Jahren, am 11. Februar 1969, wurde der Arti-
kel 41a in die Landesverfassung eingefügt.  

In „Landtag intern“ ist bereits über diesen hoch inte-
ressanten politischen Prozess berichtet worden, der 
zu der überfraktionellen Initiative zur Ergänzung der 
Landesverfassung geführt hat.  

Als derzeitige Vorsitzende des Petitionsausschus-
ses liegt mir daran, die Bedeutung des Artikel 41a 
für die praktische Arbeit herauszustellen. Nicht jeder 
wird wissen, dass der Artikel 41a dem Petitionsaus-
schuss Rechte gibt, zum Beispiel Akteneinsichts-
recht, Zeugeneinvernahme, Sachverständigenbe-
auftragung, die denen eines Parlamentarischen 
Untersuchungsausschusses ähneln. Die Behörden 
können sich nicht mehr hinter schriftlichen Berichten 
verstecken, sondern sie müssen in Orts- und Erörte-
rungsterminen Farbe bekennen.  

Der Artikel 41a macht den Petitionsausschuss zu 
einem der wenigen Ausschüsse mit Verfassungs-
rang. Diesen Ausschuss muss es also zwingend 
geben. Die meisten anderen Ausschüsse sind fakul-
tativ und richten sich nach der gegebenen politi-
schen Interessenlage – ein bemerkenswerter und 
nicht allen hier im Hause bewusster Unterschied.  

In der täglichen Praxis können wir Abgeordnete uns 
im Petitionsausschuss die Arbeit ohne die Möglich-
keiten des Artikel 41a gar nicht mehr vorstellen. 
Immer dann, wenn wir uns bestimmten Fällen inten-
siver zuwenden wollen oder uns Informationen feh-
len, bietet der Artikel dafür die rechtliche Grundlage. 
Es ist heute ganz selbstverständlich, dass sich Ab-
geordnete direkt vor Ort gemeinsam mit den Behör-
denvertretern und den Petenten um Lösungen be-
mühen. Dabei verstehen wir Abgeordnete uns zu-
nehmend als Vermittler bzw. Mediatoren und weni-
ger als Kontrolleure. Oftmals dient diese Arbeit da-
mit wirkungsvoll dem Rechtsfrieden, indem lange 
Verwaltungs- und Gerichtsverfahren vermieden 
werden.  

Gleichzeitig sorgt sie aber auch dafür, dass das 
Parlament von den Menschen nicht als unnahbare, 
sondern als direkt helfende Institution wahrgenom-
men wird.  

Ich werde später einige Einzelfälle schildern, die alle 
nur aufgrund der Instrumente des Artikel 41a erfolg-
reich bearbeitet werden konnten.  

Liebe Kolleginnen, liebe Kollegen, nun einige Zah-
len: Im zweiten Halbjahr des Jahres 2008 hat der 
Petitionsausschuss 2.207 Petitionen erledigt. 1.743 
Neueingänge haben uns erreicht. Gegenüber dem 
Vorjahr bedeutet das 10 % mehr Erledigungen, 
andererseits aber auch einen Rückgang bei den 
Neueingängen von ca. 18 %. Erfahrungsgemäß 
gleicht sich das auf längere Sicht aber wieder aus. 
So zeigen die Zahlen für das erste Quartal 2009 
wieder einen deutlichen Anstieg.  

Schwerpunkte der Petitionsarbeit waren auch die-
ses Mal der Bereich Soziales mit 22,9 %, der Be-
reich Rechtspflege/Betreuung mit 15,4 %, das öf-
fentliche Dienstrecht mit 13,1 % und der Strafvoll-
zug mit 11 %.  

Erfolgreich im Sinne der Petenten waren wir dieses 
Mal in 24 % der Fälle.  

Bei der Behandlung in Verfahren nach Artikel 41a 
liegen wir mit 54 % erheblich besser. Auch hier wird 
deutlich, welche Bedeutung der Artikel 41a für eine 
erfolgreiche Petitionsarbeit hat.  

Weiteres zur Statistik können Sie dem schriftlichen 
Bericht entnehmen, der wie immer in gedruckter 
Form, aber auch auf den Internetseiten des Landta-
ges bereitsteht.  

Für die Öffentlichkeitsarbeit des Petitionsausschus-
ses ist inzwischen ein neuer aktueller Kurzfilm im 
Zusammenwirken mit dem zuständigen Fachbe-
reich der Landtagsverwaltung erstellt worden. Wir 
sind zuversichtlich, dass mit diesem Film nicht nur 
bei den Besuchergruppen im Landtag, sondern vor 
allem auch bei Jugendlichen in den Schulen das 
Interesse an Politik geweckt und gefördert werden 
kann und sie etwas über das Grundrecht auf Einle-
gung einer Petition erfahren.  

Eine auswärtige Bürgersprechstunde haben wir im 
Oktober 2008 beim Kreis Wesel durchgeführt. In 
den regionalen Medien ist darüber ausführlich be-
richtet worden. Daneben haben Bürgersprechstun-
den in der Villa Horion des Landtags stattgefunden.  

Im November 2008 war eine Delegation des Aus-
schusses für sechs Tage in Israel. Wir haben dort 
interessante Anregungen für unsere Arbeit erhalten, 
zumal in Israel ein jahrzehntelang bewährtes Petiti-
onssystem existiert. Anders als bei uns steht an der 
Spitze des Petitionswesens in Israel der von der 
Knesset gewählte Staatskontrolleur, der die Einga-
ben mit einigen Außenstellen im Land bearbeitet. Es 
gab bei den Schwerpunkten einige Parallelen zu 
unserer Petitionsarbeit, aber auch regionale Beson-
derheiten.  

Selbstverständlich hat sich die Delegation auch 
über die allgemeine politische Lage in Israel und die 
Friedensbemühungen informiert. Ich darf an dieser 
Stelle sagen, dass Ausschussreisen nach Israel 
immer auch unter dem Gesichtspunkt der besonde-
ren Beziehungen unseres Landes zum Staate Israel 
zu sehen und zu verstehen sind. 

Liebe Kolleginnen, liebe Kollegen, über die Petitio-
nen erhält das Parlament Informationen darüber, 
wie sich gesetzliche Regelungen im Einzelfall bei 
den Menschen vor Ort auswirken. Oftmals wird erst 
durch eine Petition deutlich, dass Gesetzeslücken 
oder Nachbesserungsbedarf bestehen. 

Ich komme nun zu den Einzelfällen. 
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Ein Oberstufenschüler aus dem Kreis Paderborn 
hatte sich an den Ausschuss gewandt und auf die 
erheblichen Kosten der Unterrichtsmaterialien – 
Bücher und Lektüren – hingewiesen, die nicht mit 
dem Eigenanteil zur Lehrmittelfreiheit abgegolten 
sind und von den Schülerinnen und Schülern bezie-
hungsweise den Eltern auf eigene Kosten ange-
schafft werden müssen. Der Schüler legte zwölf 
derartige Exemplare vor, die für die Jahrgangsstu-
fen 12 und 13 anzuschaffen waren. Die Kosten 
beliefen sich auf über 90 €. Daneben hatte jeder 
Schüler pro Schuljahr noch 5 € Kopiergeld zu zah-
len. 

In einem Erörterungstermin räumte die Schulleitung 
ein, dass erst die Petition das Problem deutlich 
gemacht habe. Für die Zukunft habe man deshalb 
besondere Regelungen getroffen, die dazu beitra-
gen, den zusätzlichen finanziellen Aufwand so ge-
ring wie möglich zu halten.  

Die Eingabe macht deutlich, dass wir im Land das in 
Ansatz gebrachte Lehrmittelbudget überdenken 
müssen. Die Abwälzung notwendiger Kosten auf die 
Familien stellt die angebliche Schulgeldfreiheit in-
frage. In den Blick zu nehmen sind weitere kosten-
trächtige Veranstaltungen wie Freizeiten, Klassen-
fahrten und sonstige Veranstaltungen. 

Der Petitionsausschuss sieht vor allem bei Familien 
mit mehreren Kindern die Gefahr, dass der Besuch 
der weiterführenden Schule und insbesondere der 
Oberstufe nur noch den Kindern möglich sein wird, 
deren Eltern über entsprechende finanzielle Mittel 
verfügen. Ich muss nicht besonders betonen, dass 
dieser Problematik in Krisenzeiten mit Auswirkun-
gen auf den Arbeitsmarkt besondere Bedeutung 
zukommt. 

Der Ausschuss hat die Landesregierung deshalb 
gebeten, sich dieser dringlichen und zusätzlichen 
Problematik anzunehmen. Daneben sind aber auch 
die Schulen selbst gefordert, durch geschickte Ko-
ordination und Kreativität die Kosten für die Familien 
an den Schulen auf das unbedingt notwendige Maß 
zu beschränken. Inzwischen hat auch der Bundes-
tag das Problem erkannt und eine Einmalzahlung 
von 100 € jährlich bis zur Klasse 13 beschlossen. 

Der nächste Fall betrifft das dauerhafte Wohnen in 
Wochenend- und Ferienhausgebieten. Diese Prob-
lematik hat den Petitionsausschuss bereits in der 
13. Legislaturperiode beschäftigt. Es gibt zahlreiche 
Gebiete, die – aus welchen Gründen auch immer – 
zum Dauerwohnen genutzt werden. Daraus er-
wuchs häufig der Wunsch der Bewohner, die ei-
gentliche Zweckbestimmung zu ändern und im Hin-
blick auf Veräußerung oder Erbfolge Klarheit hier-
über herbeizuführen. Tatsächlich hat es in der Ver-
gangenheit beim Kauf bzw. Verkauf oftmals keinen 
Hinweis auf den eigentlichen Gebietscharakter ge-
geben. Die Häuser sind als normale Wohnhäuser 
und zu den dafür üblichen Konditionen veräußert 
worden. Selbst die Notare haben es vielfach unter-

lassen, entsprechende Aufklärung bei den Verkäu-
fen zu leisten. 

Der Petitionsausschuss vertritt gemeinsam mit der 
Landesregierung die Auffassung, dass im Regelfall 
eine Umwandlung von Ferien- und Wochenend-
hausgebieten zum Dauerwohnen wegen der vor-
wiegenden Lage im Freiraum und der Zweckbe-
stimmung abzulehnen ist. Dennoch gibt es aber 
Fälle, in denen im Einzelfall eine Umwandlung ge-
rechtfertigt ist. 

Einen solchen Fall fand der Petitionsausschuss in 
Dülmen vor. Dort wurde ein über viele Jahre ge-
wachsenes und an einen allgemeinen Siedlungsbe-
reich angrenzendes Wochenendhausgebiet von den 
zuständigen Stellen zum Dauerwohnen geduldet 
und plötzlich infrage gestellt. Tatsächlich waren die 
Bewohner in der Vergangenheit sogar aufgefordert 
worden, sich dort mit ihrem ersten Wohnsitz anzu-
melden, und gingen daher davon aus, dass alles in 
Ordnung sei. Mit der Infragestellung des Zustandes 
ergaben sich vielfache Probleme, sowohl im Hin-
blick auf die Veräußerung und des Vererbens als 
auch hinsichtlich bestehender Finanzierungen. 

Die in der Vergangenheit mit der Landesregierung 
bereits häufig diskutierte Frage war, ob es Kriterien 
gibt, die eine Umwandlung im Einzelfall rechtferti-
gen. Nach zahlreichen Gesprächen, in denen sich 
insbesondere auch der Vorsitzende des Hauptaus-
schusses, Herr Kollege Jostmeier, intensiv einge-
bracht hat, hat die Landesregierung nunmehr Krite-
rien erarbeitet, die eine solche Umwandlung im 
Einzelfall rechtfertigen. Auf Antrag der Kommunen 
können Ferien- und Wochenendhausgebiete, die 
diese Kriterien erfüllen, künftig zum Dauerwohnen 
umgewandelt werden. 

Ich denke, dieses Ergebnis ist ein großer Fortschritt. 
Es führt zu mehr Rechtsicherheit und Klarheit und 
wird helfen, gerichtliche Auseinandersetzungen zu 
vermeiden. 

Sehr geehrte Damen und Herren, im Zusammen-
hang mit der Auflösung der Versorgungsverwaltung 
haben sich zahlreiche Beschäftigte wegen ihrer 
Zuordnung zu neuen Aufgabenträgern an den Peti-
tionsausschuss gewandt. Meist waren es die gro-
ßen Entfernungen zu den neu zugeteilten Dienst-
stellen, die die Betroffenen vor unerwartete Proble-
me stellten. Die Landesregierung hat dazu ausge-
führt, dass die Zuordnung der Beschäftigten der 
ehemaligen Versorgungsämter zu den neuen Auf-
gabenträgern auf Grundlage des geltenden Rechts 
in einem transparenten und nachvollziehbaren Ver-
fahren vorgenommen worden ist. Der Personal-
übergang wurde auf der Grundlage eines gesetzlich 
vorgesehenen Zuordnungsplanes vorbereitet und 
durchgeführt. Daher sind auch Sozialkriterien auf-
gestellt und berücksichtigt worden. Bei über 1.800 
Beschäftigten war dies sicherlich keine leichte Auf-
gabe. 
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Der Petitionsausschuss hat beim größten Teil der 
an ihn gerichteten Eingaben leider nicht helfen kön-
nen. Er hat sich allerdings in einigen Fällen erlaubt, 
die persönlichen Härtefallgrundsätze anders zu 
bewerten als die Landesregierung.  

In erster Linie ging es dabei um Konstellationen, in 
denen Familien mit Kindern, insbesondere Alleiner-
ziehende, betroffen waren. Ich muss nicht näher 
erläutern, dass Kinder und Familien besonders 
darunter leiden, wenn Vater oder Mutter neben der 
Arbeitszeit noch mehrere Stunden täglich für den 
Arbeitsweg benötigen. Ich hoffe sehr, dass für die 
genannten Fälle in den nächsten Wochen und Mo-
naten Lösungen im Sinne der Petenten gefunden 
werden. 

Liebe Kolleginnen und Kollegen, immer häufiger 
kommt es zu Beschwerden bei staatsanwaltschaftli-
chen Ermittlungen. Es ist allgemein bekannt, dass 
der Petitionsausschuss richterliches Handeln nicht 
überprüfen kann. Anders liegt es bei der Ermitt-
lungstätigkeit der Staatsanwaltschaften. Gleichwohl 
hat sich der Petitionsausschuss in diesem Bereich 
Zurückhaltung auferlegt, da insbesondere laufende 
Ermittlungsverfahren unbeeinflusst geführt werden 
sollen.  

Nachdenklich geworden sind wir allerdings in einem 
Fall, in dem uns vorgetragen wurde, dass die 
staatsanwaltschaftlichen Ermittlungen fast fünf Jah-
re laufen und ein Abschluss nicht in Sicht ist. Selbst 
wenn es sich um rechtlich und tatsächlich schwieri-
ge und komplexe Sachverhalte handelt, sind 
rechtsstaatliche Grenzen berührt, soweit Verfahren 
über Jahre andauern und die Betroffenen ganz 
erheblich belasten. In einem konkreten Fall, einem 
Wirtschaftsstrafverfahren, hat der Petitionsaus-
schuss deshalb nachdrücklich darauf hingewirkt, 
alle Kräfte zu bündeln, um zu einem Ermittlungsab-
schluss zu gelangen. 

Etwas anders lagen die Dinge in einem bereits ab-
geschlossenen Strafverfahren. Dort hatte sich der 
Petent, ein ehemaliger kommunaler Wahlbeamter, 
zunächst beim Justizministerium über die Ermitt-
lungstätigkeit der Staatsanwaltschaft in seinem 
Strafverfahren beschwert. In diesem Verfahren war 
er zwar freigesprochen worden, doch er hatte 
schwer daran zu tragen, dass die Staatsanwalt-
schaft zuvor bei ihm eine Hausdurchsuchung mit 
entsprechend negativer Öffentlichkeitswirkung 
durchgeführt hatte. Der Ärger des Petenten ist ver-
ständlich, aber allein noch kein Grund, die staats-
anwaltschaftlichen Ermittlungen infrage zu stellen.  

Aber dann geschah etwas Überraschendes. Das 
Beschwerdeschreiben an das Justizministerium 
nahm die kritisierte Staatsanwaltschaft zum Anlass, 
ein Ermittlungsverfahren wegen falscher Verdächti-
gung einzuleiten. Auch dieses Vorgehen lässt sich, 
wenn auch mit Bedenken, rechtlich noch irgendwie 
begründen. Im konkreten Fall kam es aber gar nicht 
zu einem Gerichtsverfahren, da das Gericht die 

Anklage nicht zugelassen hat. Spätestens hier hätte 
ein Schlussstrich gezogen werden müssen. Aber 
nein, die Staatsanwaltschaft wollte es jetzt wissen 
und legte gegen die gerichtliche Entscheidung Be-
schwerde ein. Gottlob wurde diese durch das Land-
gericht zurückgewiesen.  

Es bedarf keiner weiteren Ausführung darüber, dass 
die über Jahre andauernden Verfahren eine große, 
vor allen Dingen seelische Belastung für den Peten-
ten gewesen sind. Das Vorgehen der Staatsanwalt-
schaft verwundert auch deshalb, weil wir an anderer 
Stelle von der personellen Überlastung der Staats-
anwaltschaften hören und lesen. Angesichts solcher 
Verfahren kommen Zweifel auf, ob wirklich immer 
die richtigen Schwerpunkte gesetzt werden. 

(Beifall von der SPD) 

Dem Petitionsausschuss macht aber noch ein wei-
terer Gesichtspunkt Sorge. Er sieht die Beschwer-
dekultur in unserm Lande in Gefahr. Wenn einem 
Bürger, der eine durchweg sachlich gehaltene Kritik 
an Amtspersonen – hier: einem Staatsanwalt – 
äußert, gleich ein Strafverfahren droht, sind dies 
keine guten Signale für den von uns allen geschätz-
ten und gewünschten mündigen Bürger.  

(Beifall von Christian Lindner [FDP]) 

Die Vorgehensweise der Staatsanwaltschaft lässt 
vielmehr ungute Erinnerungen an längst vergange-
ne Zeiten wach werden, in denen beschwerdefüh-
rende Bürgerinnen und Bürger generell als Queru-
lanten abgetan und mundtot gemacht worden sind. 

(Beifall von SPD, Walter Kern [CDU] und 
Christian Lindner [FDP]) 

Liebe Kolleginnen, liebe Kollegen, abschließend 
möchte ich Ihnen von einem Fall berichten, der uns 
im Petitionsausschuss auch emotional stark be-
schäftigt hat. Ein 26-jähriger junger Mann leidet seit 
seiner Geburt an einer sehr seltenen genetisch 
bedingten Hauterkrankung, die auf einer Überemp-
findlichkeit gegenüber ultravioletten Strahlen beruht. 
Man nennt diese Erkrankung auch Mondscheiner-
krankung.  

Charakteristisch für die Erkrankung ist das Auftreten 
von Sonnenbränden schon nach sehr kurzem Auf-
enthalt im Freien. Damit verbunden ist die Bildung 
zahlreicher, meist bösartiger Hauttumore an unbe-
deckten Körperstellen, vor allem im Gesicht. Der 
junge Mann hat in den vergangenen zehn Jahren 
rund 50 Operationen zur Entfernung von Tumoren 
über sich ergehen lassen müssen. Durch die vielen 
Operationen ist der Körper völlig entstellt. Inzwi-
schen sind Hauttransplantationen kaum mehr mög-
lich. 

Um die Bildung von Tumoren zu verhindern, müs-
sen die Betroffenen jeden Kontakt mit Sonnenlicht 
vermeiden. Hierfür ist ein permanenter UVA/UVB-
Schutz erforderlich. Dieser Schutz wird weitgehend 
durch eine Lichtschutzcreme mit dem Schutzfak-
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tor 60 gewährleistet. Die Kosten hierfür belaufen 
sich jährlich auf ca. 700 €. In ganz Deutschland 
scheinen aufgrund unserer Erkenntnisse insgesamt 
etwa 90 Personen von dieser Erkrankung betroffen 
zu sein. 

Die gesetzlichen Krankenkassen verweigern – so 
auch in unserem Fall – die Übernahme der Kosten 
für das notwendige Lichtschutzpräparat. Dabei wird 
außer Acht gelassen, dass auf diese Weise mit 
relativ geringem Aufwand die Bildung von Tumoren 
und teure Operationen vermindert werden können 
und für diese Menschen eine deutliche Verbesse-
rung der Lebensqualität und Lebenserwartung er-
reicht werden kann. Letztlich wird eine Kostenüber-
nahme abgelehnt, weil es sich bei dem Mittel um ein 
Kosmetikprodukt und nicht um ein zugelassenes 
Arzneimittel handelt.  

Eine Klage des Petenten vor dem Sozialgericht 
wurde mit dieser Begründung zurückgewiesen. Ein 
anderes Sozialgericht in Niedersachsen hat zuguns-
ten der Erkrankten entschieden. Doch diese Ent-
scheidung ist noch nicht rechtskräftig. 

Grundsätzlich geklärt werden könnte die Angele-
genheit durch eine Entscheidung des zuständigen 
Gemeinsamen Bundesausschusses. Antragsbe-
rechtigt sind allerdings nur Arzneimittelhersteller. 
Der Hersteller des genannten Präparats, ein 
Schweizer Pharmaunternehmen, hat einen solchen 
Antrag nicht gestellt. Bei 90 Personen ist das sicher-
lich auch nicht lukrativ.  

Insgesamt liegt also eine ungeklärte, sehr unbefrie-
digende Situation vor, insbesondere für die betrof-
fenen Kranken und ihre Angehörigen.  

Ganz aktuell, liebe Kolleginnen und Kollegen, er-
reichte uns die Nachricht, dass der Petent zurzeit 
wieder in einer Klinik liegt. Ihm mussten zwei Zähne 
gezogen werden. Dies war aber nicht möglich, da 
der Mund zu klein war. Dieser musste operativ auf-
geschnitten werden, um überhaupt an die Zähne zu 
kommen. Danach musste er natürlich wieder zuge-
näht werden. Sie sehen, wie bedauerlich und wie 
tragisch dieser Fall ist. 

Durch eine gemeinsame Anstrengung haben wir 
erreicht, dass im konkreten Fall die Kosten – teil-
weise über Spendenmittel – erstattet werden. Das 
ist aber keine verlässliche und auch keine befriedi-
gende Regelung. 

Wir haben deshalb mit dem Bundesgesundheitsmi-
nisterium Gespräche geführt, um für diese vom 
Schicksal schon schwer genug bestrafte kleine 
Personengruppe eine Regelung zu erreichen. Ges-
tern kam ein Schreiben der Ministerin Ulla Schmidt, 
in dem sie klarstellt, dass bei schwerwiegenden 
Erkrankungen, wenn es keine Behandlungsalterna-
tiven gibt, im Einzelfall ein Anspruch auf Finanzie-
rung von Sonnenschutzmitteln durch die Kranken-
kassen besteht. 

(Allgemeiner Beifall) 

Liebe Kolleginnen und Kollegen, in allen geschilder-
ten Fällen war die Grundlage für unser Tätigwerden 
und die dadurch erzielten Erfolge der eingangs er-
wähnte Artikel 41a der Landesverfassung. Ich bin 
sicher, dass die geschilderten Einzelfälle aus den 
unterschiedlichsten Bereichen nachhaltig belegen, 
wie wichtig diese Verfassungsbestimmung für die 
Petitionsarbeit heute ist und auch zukünftig sein 
wird. 

Abschließend möchte ich allen Mitarbeiterinnen und 
Mitarbeitern des Petitionsreferats meinen Dank für 
die gute Zuarbeit und für ihr persönliches Engage-
ment aussprechen, das oft über das normale Maß 
hinausgeht. Mein Dank richtet sich auch an die Mit-
arbeiterinnen und Mitarbeiter in den Ministerien, die 
oft schon auf der Arbeitsebene lösungsorientiert mit 
dem Petitionsreferat zusammenarbeiten. – Ich dan-
ke Ihnen für Ihre Aufmerksamkeit. 

(Allgemeiner Beifall) 

Vizepräsident Edgar Moron: Herzlichen Dank, 
Frau Kollegin. – Ich danke Frau Kollegin Howe, der 
Vorsitzenden des Petitionsausschusses, ganz herz-
lich für ihren Bericht und für die geleistete Arbeit. Ich 
bitte, den Dank des Hohen Hauses auch den Mit-
gliedern des Ausschusses zu übermitteln. Wir wis-
sen, welch wertvolle Tätigkeit sie leisten. Auch bitte 
ich, den Dank an die Mitarbeiterinnen und Mitarbei-
ter weiterzugeben; denn jeder einzelne Fall wird 
intensiv bearbeitet und kostet viel Zeit und viel Kraft. 
Manchmal ist die Arbeit auch von Erfolg gekrönt. 
Darauf können Sie stolz sein. – Herzlichen Dank. 

(Allgemeiner Beifall) 

Liebe Kolleginnen und Kollegen, bevor ich an mei-
nen Kollegen Oliver Keymis abgebe, rufe ich auf: 

8 Sprachförderung neu organisieren 

Antrag 
der Fraktion der SPD 
Drucksache 14/9073 

Ich eröffne die Beratung und erteile für die antrag-
stellende SPD-Fraktion Frau Kollegin Hendricks das 
Wort. 

(Vorsitz: Vizepräsident Oliver Keymis) 

Renate Hendricks (SPD): Sehr geehrter Herr Prä-
sident! Meine sehr geehrten Damen und Herren! 
Liebe Kollegen und Kolleginnen! Dass Sprachkom-
petenz eine entscheidende Voraussetzung für den 
Bildungserfolg darstellt, ist völlig anerkannt. Die 
daraus abgeleiteten besonderen Bemühungen um 
eine alle erreichende Sprachförderung sind darum 
konsequent und uneingeschränkt zu begrüßen. 
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